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Schärfere Haftung für
Arbeitgeber bei Berufsunfällen
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Das bisherige Hattungsprlvileg des Arbeitgebers
bei Ben.fsunfMlen wurde durch das Regrcsspri-
v1Jegtersetzt. DieseAnderung bewirkt,dassder
GeseMdigte neu clue Scbadenersatzfordenmg
a,. denArbeitgeber stellen kaun. Deswegen lohat
es sich für den Arbei*geber, die richtigen Vorkeh-
rw.gen zu treffen, bevor eli. Schadenfall einritt

Die bisherige Regelung (Art. 44 UVG Unfall-
versicherong) hatte air Folge, dass wenn sich em
Bemfsunfall ereignete md 4cm Arbeitgebcr ciii Ver-
sohulden nachgewiesen werden konnte, Cr den Scha-
den nicht immer geltend machen konnte. DerArheit-
geber des veronfaliten Arbeilnehmers haftete bisher
nut für die entstandenen Heittrngskosten und den
Lohnausfall werm er den 1Jnfa1 absichtlich oder
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grobfahrlassig herbeigeftihrt hat. Diese Regelung
wurde nun gestrichen und mit 4cm neuen Bundesge-
setz (ATSO Bundesgesetz vom 6. Okt. 2000 Uher
den Aligerneinen Toil des Sozialversichonings-
rechis) erseizi.

Das AlSO (Art. 75) nernu ich auch Regresspri-
vileg. Das nachfolgende Beispiel soil lhnen aufzei-
gen womEn es geht: Em Arbeitnehmer emnes Bauge-
schaftes fahit wàhrend saner Tatigkeit yam GerUst.
ErmusinsSpital geflogen werdendaersichschwe-
re Kopf- und Knieverlettungen zugezogen bat. Die
anscbliessende Operation hat ergut Ubersthndeu und
konniebereits nacheinigenWochen teilwcisewieder
arbeiten. Nach einigen Monaten konnte ci sethe Ii-
tigiceli wieder you aufnehmen.

Die Schadenanmeldurg wurde auch prompt
vain Atheitnehmer sowic dci Personaistelle ausge-
runt und dem Versicherer zugestelit. Der Versicherer

seinerseits hat Nachiorschungen ilber die genaue Cr-
sache des Unfalls angeslellt. Dabei hat sich jedoch
herausgesteilt, dass em Bren nichE richtig befestigi
worden war, Wet konirut nun für die entstandenen
Kosien auf?

Dc, Unfallversicherer muss grundsatz!ich im
Voraus (Vorausleistungspflicht) fur die Kosten ge-
mass Icr obligatorisehen ljnfallvcrsichenrng (IWO)
aufkommen. Dies sund im vorliegenden Fail der
Transportins Spilal. die Heilungskosten (ailgemeine
Abteilung), die anschliessende Physiotlierapie so-
wie tin Taggeld (Lohnersatz) von achtzig Prozent
vom dritten Tag bus zur voilstandigen Asbeitsfähig-
eiI (iangstens zwei Jabre).

Was gilt für allenfalls nicht gedeckte Schadens-
positionen des Arbeimehmers und in weichem Urn-
fang wind dci' Unlallversicherer gcgen den Arbeitge'
ber, de das Goijist aut'gestellt hat, regressicren — also
zuruckfordem? Em Haftungsgnind kann scm, dass
das Gerisibrctt falsoh montiert worden 1st und der
Vorarbeiter dies nicht kontrolliert hal, Aufgrund des
mangeihaft befestigten Geruistbrelles isi em An-
spmch gegen den Arbeitgeber durchaus mOg]ich.

Urn diesenAnsprUchen gerecht zu werden, emp-
fehien wit linen dringend Hire llaftpflichtsiluation
regelmassigzuUberprUfen und anzupassen.Generell
kann davon ausgegangen werden, dass nichi aileVer-
sicherer dieseiben Bedingungen (Achtung Kicinge-
drucktes) aufweisen. Schon alleine deswegen emp-
fiehit es skh emnen unabhangigen Spezialisten.
der den Markt kennt, mit der Uberprufimg zu heauf-
tragen.

Reirihard Partner isteidg. dip!. Sozialversiciwungs-
Fachmann,TeIcfonO6l 705 l6.iuifo@wuerth-fg.com
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4Regnessprivileg: DerSozialversicheitr kaim beieinem

VersichemagsfallnurdannRückgTiffnehmen, wenn
these Personen then absichitich t grobfabñassig
herbeigeThbit bzw, verursacht haben.
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